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31.1.2024 A9-0263/ 001-047

ÄNDERUNGSANTRÄGE 001-047 
vom Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

Bericht
Nikolaj Villumsen A9-0263/2023
Grenzwerte für Blei und seine anorganischen Verbindungen und Diisocyanate

Vorschlag für eine Richtlinie (COM(2023)0071 – C9-0022/2023 – 2023/0033(COD))

_____________________________________________________________

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Mitgliedstaaten sollten den 
gleichen Schutz für alle Arbeitnehmer 
aufrechterhalten und KMU und 
Kleinstunternehmen die Einhaltung der 
sich aus dieser Richtlinie ergebenden 
Verpflichtungen erleichtern. KMU und 
Kleinstunternehmen, die eine große 
Mehrheit der Unternehmen in der Union 
ausmachen, verfügen über begrenzte 
finanzielle, technische und personelle 
Ressourcen. Die Mitgliedstaaten sollten 
daher die Auswirkungen der Umsetzung 
dieser Richtlinie auf KMU und 
Kleinstunternehmen, einschließlich 
etwaiger unverhältnismäßiger 
Verwaltungsaufgaben, überwachen und 
darüber Bericht erstatten, um 
sicherzustellen, dass sie nicht 
unverhältnismäßig stark betroffen sind 
und über die finanziellen und 
administrativen Kapazitäten verfügen, um 
den sich aus dieser Richtlinie ergebenden 
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Verpflichtungen nachzukommen. Vor 
diesem Hintergrund könnten spezifische 
Maßnahmen wie finanzielle und 
technische Unterstützung KMU und 
Kleinstunternehmen helfen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Blei und seine anorganischen 
Verbindungen zählen zu den wesentlichen 
reproduktionstoxischen Stoffen am 
Arbeitsplatz, die sowohl die Fruchtbarkeit 
als auch die Entwicklung des Fötus 
beeinträchtigen können; sie erfüllen die 
Kriterien für eine Einstufung als 
reproduktionstoxisch (Kategorie 1A) 
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und gelten daher 
als reproduktionstoxische Stoffe im Sinne 
von Artikel 2 Buchstabe ba der 
Richtlinie 2004/37/EG.

(6) Blei und seine anorganischen 
Verbindungen zählen zu den wesentlichen 
reproduktionstoxischen Stoffen am 
Arbeitsplatz, die sowohl die Fruchtbarkeit 
als auch die Entwicklung des Fötus 
beeinträchtigen können; sie erfüllen die 
Kriterien für eine Einstufung als 
reproduktionstoxisch (Kategorie 1A) 
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und gelten daher 
als reproduktionstoxische Stoffe im Sinne 
von Artikel 2 Buchstabe ba der 
Richtlinie 2004/37/EG. Studien zufolge 
macht Blei rund die Hälfte aller 
berufsbedingten Expositionen gegenüber 
reproduktionstoxischen Stoffen aus. Es ist 
wissenschaftlich nicht möglich, einen 
Wert zu ermitteln, unterhalb dessen sich 
die Belastung durch Blei und seine 
anorganischen Verbindungen nicht 
nachteilig auf die Entwicklung der 
Nachkommen von Arbeitnehmerinnen im 
gebärfähigen Alter auswirkt. Daher sollte 
für Blei und seine anorganischen 
Verbindungen der Vermerk 
„reproduktionstoxischer Stoff ohne 
Schwellenwert“ festgelegt werden, und die 
Arbeitgeber sollten dafür sorgen, dass die 
berufsbedingte Belastung der 
Arbeitnehmer auf ein so niedriges Niveau 
wie technisch möglich gesenkt wird.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Der Ausschuss für 
Risikobeurteilung der Europäischen 
Chemikalienagentur empfiehlt einen 
Arbeitsplatzgrenzwert von 4 μg Pb/m3 als 
gewichteten Mittelwert für einen 
Referenzzeitraum von acht Stunden 
(TWA)1a. Ferner empfiehlt der Ausschuss 
einen verbindlichen biologischen 
Grenzwert von 15 µg Pb/100 ml 
(150 µg Pb/l), kommt aber auch zu dem 
Schluss, dass mit einem solchen 
Grenzwert für Blei nicht die künftigen 
Kinder von Arbeitnehmerinnen, die im 
gebärfähigen Alter sind und diesen 
Werten ausgesetzt werden, geschützt sind. 
Der Ausschuss empfiehlt, dass der 
Blutbleispiegel bei Arbeitnehmerinnen im 
gebärfähigen Alter die Referenzwerte der 
Allgemeinbevölkerung, die nicht 
berufsbedingt Blei ausgesetzt ist, im 
betreffenden Mitgliedstaat nicht 
überschreitet.
_______________________
1a 
https://echa.europa.eu/documents/10162/e
d7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7b) Das Europäische Parlament stellt in 
seinem Initiativbericht über einen neuen 
strategischen Rahmen der EU für 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz für die Zeit nach 2020 
(einschließlich eines besseren Schutzes 
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von Arbeitnehmern vor einer Gefährdung 
durch schädliche Stoffe, Stress bei der 
Arbeit und repetitive Bewegungen) vom 
9. Februar 2022 fest, dass „Frauen und 
insbesondere Schwangere“ durch einen 
biologischen Grenzwert von 
15 µg Pb/100 ml (150 µg Pb/l) „nicht 
ausreichend geschützt sind“, und 
forderte, dass die Expositionsgrenzwerte 
für Blei und Bleiverbindungen 
überarbeitet werden und allen 
Arbeitnehmern, unabhängig des 
Geschlechts, der gleiche Schutz geboten 
wird.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7c) Diese Richtlinie steht im Einklang 
mit den in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union anerkannten 
Grundrechten, insbesondere dem Verbot 
der Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts und dem Recht auf gerechte 
und angemessene Arbeitsbedingungen 
gemäß den Artikeln 21 und 31. Darüber 
hinaus genügt sie dem 10. Grundsatz der 
Europäischen Säule sozialer Rechte, 
wonach Arbeitnehmer Anspruch auf ein 
gesundes, sicheres und geeignetes 
Arbeitsumfeld haben. Das Recht auf 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz umfasst das Recht auf Schutz 
vor den Folgen von Blei und seinen 
anorganischen Verbindungen für 
künftige Generationen, wie etwa vor den 
negativen Auswirkungen auf die 
Reproduktionsfähigkeit von Frauen und 
Männern sowie auf die embryonale 
Entwicklung. Daher sollte der biologische 
Leitwert für Arbeitnehmerinnen im 
gebärfähigen Alter von der Kommission 
in einer anstehenden Überarbeitung 
bewertet und gemäß Artikel 18a Absatz 7b 
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der Richtlinie 2004/37/EG als 
verbindlicher biologischer Grenzwert 
festgelegt werden, der den Referenzwerten 
für die allgemeine Bevölkerung, die nicht 
berufsbedingt Blei ausgesetzt ist, 
nahekommt. Mit einem solchen 
biologischen Grenzwert soll die volle 
Teilhabe von Arbeitnehmerinnen im 
gebärfähigen Alter in denjenigen 
Wirtschaftsbranchen gefördert werden, 
auf die der europäische Grüne Deal mit 
Blick auf die Unterstützung der 
Energiewende der Union abzielt, wie z. B. 
in der nachhaltigen und 
kreislauforientierten Batterieherstellung.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Bei Arbeitnehmern, die mehrere 
Jahre lang berufsbedingt Blei ausgesetzt 
waren, ist der Blutbleispiegel 
möglicherweise so stark angestiegen, dass 
er weit über dem überarbeiteten 
biologischen Grenzwert liegt. Der 
Stellungnahme des Ausschusses für 
Risikobeurteilung zufolge können 
gesundheitsschädliche Wirkungen bereits 
bei einem Blutbleispiegel beobachtet 
werden, der unter dem derzeitigen 
biologischen Grenzwert von 
70 µg Pb/100ml liegt. Die Arbeitgeber 
sollten diesen Arbeitnehmern andere 
Arbeitsbereiche zuweisen, damit der 
Blutbleispiegel dieser Arbeitnehmer 
schnellstmöglich sinkt. Ist ein solcher 
Wechsel nicht möglich, könnte es 
Arbeitnehmern mit Blutbleispiegeln 
zwischen 15 und 30 µg Pb/100ml gestattet 
werden, weiterhin Aufgaben 
wahrzunehmen, bei denen sie einer 
Belastung durch Blei ausgesetzt sind, 
sofern ein Rückgang des Blutbleispiegels 
festgestellt werden kann. Solche 
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Arbeitnehmer sollten einer verstärkten 
und kontinuierlichen medizinischen 
Überwachung unterzogen werden, um 
einen Abwärtstrend ihres Blutbleispiegels 
sicherzustellen. Die Kommission sollte 
nach Anhörung des Beratenden 
Ausschusses für Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz und in 
Absprache mit den Sozialpartnern 
Leitlinien und Empfehlungen in Bezug 
auf Arbeitnehmer mit vergangener 
Exposition sowie für die praktische 
Umsetzung durch die Mitgliedstaaten 
ausarbeiten, um sicherzustellen, dass ihr 
soziales Sicherheitsnetz diese 
Arbeitnehmer abdeckt, z. B. durch eine 
angemessene Entschädigung sowie durch 
die Unterstützung und Umschulung von 
Arbeitnehmern, die seit mehreren Jahren 
berufsbedingt einer Belastung durch Blei 
ausgesetzt sind.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Es sollten spezifische Maßnahmen in 
Bezug auf das Risikomanagement ergriffen 
werden, einschließlich einer spezifischen 
Gesundheitsüberwachung, bei der die 
individuellen Umstände der Arbeitnehmer 
berücksichtigt werden sollten. Gemäß den 
allgemeinen Anforderungen der 
Richtlinie 2004/37/EG müssen 
Arbeitgeber, soweit technisch machbar, für 
die Substitution des Stoffes sorgen, 
geschlossene Systeme verwenden oder die 
Exposition auf das geringste technisch 
mögliche Niveau verringern. Außerdem 
sollte, wie in der Stellungnahme des 
Beratenden Ausschusses für Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz90 empfohlen, 
bei Frauen im gebärfähigen Alter der 
Gehalt von Blei und seinen anorganischen 
Verbindungen im Blut die Referenzwerte 

(9) Es sollten spezifische Maßnahmen in 
Bezug auf das Risikomanagement ergriffen 
werden, einschließlich 
Hygienemaßnahmen, einer persönlichen 
Schutzausrüstung und einer spezifischen 
Gesundheitsüberwachung, bei der die 
individuellen Umstände der Arbeitnehmer 
berücksichtigt werden sollten. Da es sich 
bei Blei um einen reproduktionstoxischen 
Stoff ohne Schwellenwert handelt, sollte 
die präventive medizinische Überwachung 
zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen 
gehören, die vom Arbeitgeber für 
Arbeitnehmer, die Blei ausgesetzt sind, 
neben den technischen 
Präventionsmaßnahmen zu ergreifen 
sind. Gemäß den allgemeinen 
Anforderungen der Richtlinie 2004/37/EG 
müssen Arbeitgeber, soweit technisch 
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der Allgemeinbevölkerung, die in dem 
betreffenden Mitgliedstaat keiner 
berufsbedingten Exposition gegenüber Blei 
und seinen anorganischen Verbindungen 
ausgesetzt ist, nicht überschreiten. Der 
Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) 
der durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates91 geschaffenen 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) 
empfahl die Verwendung eines 
biologischen Leitwerts – in Ermangelung 
ausreichender wissenschaftlicher 
Erkenntnisse für die Festlegung eines 
biologischen Grenzwerts für Frauen im 
gebärfähigen Alter. Liegen keine 
nationalen Referenzwerte vor, sollte gemäß 
der Empfehlung in der RAC-
Stellungnahme92 der Gehalt von Blei und 
seinen anorganischen Verbindungen im 
Blut von Frauen im gebärfähigen Alter den 
biologischen Leitwert von 4,5 µg/100 ml 
nicht überschreiten. Der biologische 
Leitwert ist ein Indikator für die Exposition 
und nicht etwa für feststellbare 
gesundheitsschädliche Wirkungen. Er dient 
der Beobachtung und soll die Arbeitgeber 
auf die Notwendigkeit hinweisen, diesem 
spezifischen potenziellen Risiko besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen und 
Maßnahmen einzuführen, mit denen 
sichergestellt wird, dass sich eine 
Exposition gegenüber Blei und seinen 
anorganischen Verbindungen nicht negativ 
auf die Entwicklung des Fötus oder der 
Nachkommen von Arbeitnehmerinnen 
auswirkt.

machbar, für die Substitution des Stoffes 
sorgen, geschlossene Systeme verwenden 
oder die Exposition auf das geringste 
technisch mögliche Niveau verringern. 
Außerdem sollte, wie in der Stellungnahme 
des Beratenden Ausschusses für Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz90 
empfohlen, bei Frauen im gebärfähigen 
Alter der Gehalt von Blei und seinen 
anorganischen Verbindungen im Blut die 
Referenzwerte der Allgemeinbevölkerung, 
die in dem betreffenden Mitgliedstaat 
keiner berufsbedingten Exposition 
gegenüber Blei und seinen anorganischen 
Verbindungen ausgesetzt ist, nicht 
überschreiten. Der Ausschuss für 
Risikobeurteilung (RAC) der durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates91 
geschaffenen Europäischen 
Chemikalienagentur (ECHA) empfahl die 
Verwendung eines biologischen 
Leitwerts – in Ermangelung ausreichender 
wissenschaftlicher Erkenntnisse für die 
Festlegung eines biologischen Grenzwerts 
für Frauen im gebärfähigen Alter. Liegen 
keine nationalen Referenzwerte vor, sollte 
gemäß der Empfehlung in der RAC-
Stellungnahme92 der Gehalt von Blei und 
seinen anorganischen Verbindungen im 
Blut von Frauen im gebärfähigen Alter den 
biologischen Leitwert von 4,5 µg/100 ml 
nicht überschreiten. Aufgrund des 
kontinuierlichen Rückgangs der 
Bleibelastung in der Umwelt sollte dieser 
Wert alle fünf Jahre überprüft werden. 
Der biologische Leitwert ist ein Indikator 
für die Exposition und nicht etwa für 
feststellbare gesundheitsschädliche 
Wirkungen. Er dient der Beobachtung und 
soll die Arbeitgeber auf die Notwendigkeit 
hinweisen, diesem spezifischen 
potenziellen Risiko besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen und 
Maßnahmen einzuführen, mit denen 
sichergestellt wird, dass sich eine 
Exposition gegenüber Blei und seinen 
anorganischen Verbindungen nicht negativ 
auf die Entwicklung des Fötus oder der 
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Nachkommen von Arbeitnehmerinnen 
auswirkt.

_________________________ _____________________________
90 Stellungnahme des Beratenden 
Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz zu Blei (2021), 
https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293b
e-4563-4f19-89cf-
4c4588bd6541/library/60b206e1-ee10-
40c2-9540-fb6510c11a0c/details

90 Stellungnahme des Beratenden 
Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz zu Blei (2021), 
https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293b
e-4563-4f19-89cf-
4c4588bd6541/library/60b206e1-ee10-
40c2-9540-fb6510c11a0c/details

91 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur 
Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des 
Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 
der Kommission, der Richtlinie 
76/769/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, 
S. 1).

91 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur 
Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des 
Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 
der Kommission, der Richtlinie 
76/769/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, 
S. 1).

92 Über die Bewertung der Grenzwerte für 
die berufsbedingte Exposition gegenüber 
Blei und seinen Verbindungen, vorgelegt 
am 11. Juni 2020. (Siehe Abschnitt 8.2.4 
des Anhangs der Stellungnahme). 
https://echa.europa.eu/documents/10162/ed
7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037

92 Über die Bewertung der Grenzwerte für 
die berufsbedingte Exposition gegenüber 
Blei und seinen Verbindungen, vorgelegt 
am 11. Juni 2020. (Siehe Abschnitt 8.2.4 
des Anhangs der Stellungnahme). 
https://echa.europa.eu/documents/10162/ed
7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Einige der unter diese Richtlinie 
fallenden Stoffe, wie z. B. Blei, werden für 
die Restaurierung von kulturellem Erbes 
oder für bestimmte kulturelle Tätigkeiten 
als notwendig erachtet. Die Kommission 
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sollte für diese Stoffe und nur dann, wenn 
es keine geeigneten Alternativen gibt, den 
sozioökonomischen Nutzen der 
Verwendung solcher Stoffe gegen das 
Risiko für die Arbeitnehmer in diesen 
spezifischen Bereichen bzw. bei diesen 
Tätigkeiten abwägen. Auf der Grundlage 
dieser Bewertung und in Absprache mit 
den Sozialpartnern sollte die Kommission 
gezielte und begrenzte Ausnahmen von 
den bestehenden Arbeitsplatzgrenzwerten 
und biologischen Grenzwerten für den 
Kultursektor und Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit dem kulturellen Erbe 
in Betracht ziehen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9b) Unionsweite Daten über 
arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme 
aufgrund einer Bleibelastung fehlen 
häufig oder sind unzuverlässig oder 
unzureichend. Die Kommission sollte 
Leitlinien und Empfehlungen für die 
Datenerhebung durch die Mitgliedstaaten 
ausarbeiten, um die Berichterstattung und 
die Register über Expositionen zu 
verbessern.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 9 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9c) Es besteht ein Bedarf an fundierten 
Kenntnissen über die Langzeitwirkung 
von Blei und seinen anorganischen 
Verbindungen. Die Behörden der 
Mitgliedstaaten sollten insbesondere 
sicherstellen, dass die Maßnahmen zur 
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Verhütung und Verringerung der 
Exposition von Arbeitnehmern gemäß 
Artikel 5 der Richtlinie 2004/37/EG sowie 
die Informations- und 
Schulungsanforderungen gemäß den 
Artikeln 11 und 12 und die Hygiene- und 
individuellen Schutzmaßnahmen gemäß 
Artikel 10 der genannten Richtlinie die 
Gefährdung von Frauen im gebärfähigen 
Alter berücksichtigen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Diisocyanate können über die Haut 
aufgenommen werden, und eine Exposition 
gegenüber Diisocyanaten am Arbeitsplatz 
kann auch eine Sensibilisierung der Haut 
und der Atemwege nach sich ziehen. Es ist 
daher angezeigt, für diese Gruppe 
chemischer Arbeitsstoffe einen Grenzwert 
für die berufsbedingte Exposition von 
6 µg/m³ und einen Grenzwert für die 
Kurzzeitexposition von 12 µg/m³ 
festzulegen und einen Hinweis in Bezug 
auf die dermale Exposition sowie auf die 
Sensibilisierung der Haut und der 
Atemwege aufzunehmen.

(12) Diisocyanate können über die Haut 
aufgenommen werden, und eine Exposition 
gegenüber Diisocyanaten am Arbeitsplatz 
kann auch eine Sensibilisierung der Haut 
und der Atemwege nach sich ziehen. Es ist 
daher angezeigt, für diese Gruppe 
chemischer Arbeitsstoffe einen Grenzwert 
für die berufsbedingte Exposition von 
6 µg NCO/m³ und einen Grenzwert für die 
Kurzzeitexposition von 12 µg NCO/m³ 
festzulegen und einen Hinweis in Bezug 
auf die dermale Exposition sowie auf die 
Sensibilisierung der Haut und der 
Atemwege aufzunehmen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Es kann schwierig sein, einen 
Arbeitsplatzgrenzwert von 6 µg/m³ für 
Diisocyanate und einen entsprechenden 
Grenzwert für die Kurzzeitexposition von 
12 µg/m³ einzuhalten. Dies hängt mit der 
messtechnischen Machbarkeit und der Zeit 
zusammen, die für die Umsetzung von 

(13) Es kann schwierig sein, einen 
Arbeitsplatzgrenzwert von 6 µg NCO/m³ 
für Diisocyanate und einen entsprechenden 
Grenzwert für die Kurzzeitexposition von 
12 µg NCO/m³ einzuhalten. Dies hängt mit 
der messtechnischen Machbarkeit und der 
Zeit zusammen, die für die Umsetzung von 
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Risikomanagementmaßnahmen 
aufgewendet werden muss, insbesondere in 
nachgelagerten Sektoren, die Tätigkeiten 
wie die Verwendung von Farben, die 
Arbeit mit Bleimetall, Abrissarbeiten, 
Reparaturarbeiten und Schrottmanagement, 
sonstige Abfallbewirtschaftung und 
Bodensanierung umfassen. Daher sollte bis 
zum 31. Dezember 2028 ein 
Übergangswert von 10 µg/m³ mit einem 
damit verbundenen Grenzwert für die 
Kurzzeitexposition von 20 µg/m³ gelten.

Risikomanagementmaßnahmen 
aufgewendet werden muss, insbesondere in 
nachgelagerten Sektoren, die Tätigkeiten 
wie die Verwendung von Farben, die 
Arbeit mit Bleimetall, Abrissarbeiten, 
Reparaturarbeiten und Schrottmanagement, 
sonstige Abfallbewirtschaftung und 
Bodensanierung umfassen. Daher sollte bis 
zum 31. Dezember 2028 ein 
Übergangswert von 10 µg NCO/m³ mit 
einem damit verbundenen Grenzwert für 
die Kurzzeitexposition von 20 µg NCO/m³ 
gelten.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Kommission hat den Ausschuss 
für Risikobeurteilung konsultiert, der 
Stellungnahmen zu beiden Stoffen 
abgegeben hat. Die Kommission hat eine 
zweistufige Konsultation der Sozialpartner 
auf Unionsebene gemäß Artikel 154 des 
Vertrags durchgeführt. Sie hat ferner den 
Beratenden Ausschuss für Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz konsultiert, der 
Stellungnahmen zur Überarbeitung der 
Grenzwerte für Blei und seine 
anorganischen Verbindungen93 und zur 
Festlegung eines Arbeitsplatzgrenzwerts 
für Diisocyanate94 mit Empfehlungen für 
geeignete Hinweise abgegeben hat.

(14) Die Kommission hat den Ausschuss 
für Risikobeurteilung konsultiert, der 
Stellungnahmen zu beiden Stoffen 
abgegeben hat. Die Kommission hat eine 
zweistufige Konsultation der Sozialpartner 
auf Unionsebene gemäß Artikel 154 des 
Vertrags durchgeführt. Sie hat ferner den 
Beratenden Ausschuss für Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz konsultiert, der 
Stellungnahmen zur Überarbeitung der 
Grenzwerte für Blei und seine 
anorganischen Verbindungen93 und zur 
Festlegung eines Arbeitsplatzgrenzwerts 
für Diisocyanate94 mit Empfehlungen für 
geeignete Hinweise und eine 2029 
beginnende Überarbeitung der 
Grenzwerte für Diisocyanate abgegeben 
hat. Daher sollte die Kommission das 
Verfahren zur Bewertung der 
Notwendigkeit einer Änderung der 
verbindlichen Grenzwerte für 
Diisocyanate einleiten und gegebenenfalls 
nach Anhörung des Beratenden 
Ausschusses für Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz die 
erforderlichen Änderungen für diese 
Stoffgruppe vorschlagen, wobei die Zahl 
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der Fälle von berufsbedingtem Asthma, 
die die Mitgliedstaaten der Kommission 
gemeldet haben, zu berücksichtigen ist.

__________________ __________________
93 Siehe Fußnote 8. 93 Siehe Fußnote 8.
94 Stellungnahme des Beratenden 
Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz zu Diisocyanaten (2021), 
https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293b
e-4563-4f19-89cf-
4c4588bd6541/library/0d11d394-b1e8-
4e1a-a962-5ad60f4ab2ae/details

94 Stellungnahme des Beratenden 
Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz zu Diisocyanaten (2021), 
https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293b
e-4563-4f19-89cf-
4c4588bd6541/library/0d11d394-b1e8-
4e1a-a962-5ad60f4ab2ae/details

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Kobalt und Kobaltverbindungen 
erfüllen die Kriterien für eine Einstufung 
als karzinogene Stoffe (Kategorie 1B) 
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 und sind daher 
Karzinogene im Sinne der Richtlinie 
2004/37/EG. Eine Belastung durch Kobalt 
und Kobaltverbindungen am Arbeitsplatz 
kann zu einer Sensibilisierung der Haut 
und der Atemwege führen. Daher scheint 
es angemessen, auf der Grundlage der 
verfügbaren Informationen, 
einschließlich wissenschaftlicher und 
technischer Daten, für die Richtlinie 
2004/37/EG dringend Grenzwerte für die 
einatembaren und alveolengängigen 
Fraktionen von Kobalt und 
Kobaltverbindungen festzulegen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14b) Benzol erfüllt die Kriterien für eine 
Einstufung als karzinogener Stoff 
(Kategorie 1A) gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 und ist daher ein 
Karzinogen im Sinne der Richtlinie 
2004/37/EG. Benzol kann auch durch die 
Haut absorbiert werden. Der in 
Anhang III zur Richtlinie 2004/37/EG 
festgelegte Grenzwert für Benzol sollte 
unter Berücksichtigung neuerer 
wissenschaftlicher Daten und nach 
Anhörung des Beratenden Ausschusses 
für Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz bis spätestens 1. Januar 2030 
überarbeitet werden. Der Hinweis über 
die Haut sollte beibehalten werden. Der 
Beratende Ausschuss für Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz stimmte nach 
der Stellungnahme des RAC auch der 
Nützlichkeit des Biomonitorings für 
Benzol zu. Dies sollte bei der 
Ausarbeitung von Leitlinien für die 
Anwendung des Biomonitorings in der 
Praxis berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Der Grenzwert berufsbedingter 
Exposition und die biologischen 
Grenzwerte, einschließlich des Grenzwerts 
für die vergangene Exposition und des 
Richtwerts für Blei für 
Arbeitnehmerinnen im gebärfähigen 
Alter, sollten regelmäßig überwacht und 
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 
mindestens alle fünf Jahre einer strengen 
Überprüfung unterzogen werden. Eine 
solche Überprüfung sollte auf der 
Grundlage der Fortschritte bei Wissen 
und Technologien und aktueller 
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wissenschaftlicher Daten erfolgen, um die 
negativen Auswirkungen auf die 
Reproduktionsfähigkeit von 
Arbeitnehmerinnen im gebärfähigen Alter 
sowie auf die embryonale Entwicklung zu 
berücksichtigen und für einen gleichen 
Schutz für alle Arbeitnehmer unabhängig 
von ihrem Geschlecht zu sorgen. Bei einer 
solchen Überprüfung sollte auch die 
Einstufung von Blei als 
reproduktionstoxischer Stoff ohne 
Schwellenwert berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15b) Nach der Einführung der in der 
vorliegenden Richtlinie festgelegten 
Änderungen an Anhang III der Richtlinie 
2004/37/EG sollten bis Ende 2024 
Grenzwerte für zusätzliche Stoffe oder 
Stoffgruppen und Verfahren eingeführt 
werden. Zwischen 50 und 70 Stoffe oder 
Stoffgruppen wurden von verschiedenen 
Agenturen, Interessenträgern und der 
Weltgesundheitsorganisation in 
Prioritätenlisten für Karzinogene, 
Mutagene und reproduktionstoxische 
Stoffe am Arbeitsplatz aufgeführt, für die 
verbindliche Grenzwerte erforderlich 
sind. Die Kommission sollte ihren 
Aktionsplan spätestens [ein Jahr nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie] 
aktualisieren, um Grenzwerte 
berufsbedingter Exposition für 
mindestens fünf weitere Stoffe oder 
Stoffgruppen oder bei Verfahren erzeugte 
Stoffe einzuführen. Die zusätzlichen 
Stoffe oder Stoffgruppen gemäß 
Anhang III der Richtlinie 2004/37/EG 
sollten unter anderem Stoffe und 
Verfahren wie Lithium, 
Lithiumverbindungen, Methylhydrazin, 
1,3-Propansulton, Schweißdämpfe und 
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Lederstaub umfassen.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15c) Stoffe und Gemische mit endokrin 
wirkenden Eigenschaften stellen ein 
Problem für die öffentliche Gesundheit 
dar. Endokrine Störungen können 
erwiesenermaßen beim Menschen zu 
bestimmten Erkrankungen führen, unter 
anderem zu Geburtsfehlern, 
Entwicklungs-, Reproduktions- oder 
Neuroentwicklungsstörungen, Krebs, 
Diabetes und Fettleibigkeit. In der 
Mitteilung der Kommission vom 
14. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit 
– Für eine schadstofffreie Umwelt“ wurde 
hervorgehoben, dass die Einführung 
einer rechtsverbindliche 
Gefahrenermittlung für endokrine 
Disruptoren und der Schutz der 
Arbeitnehmer vor diesen Stoffen 
unerlässlich ist. Mit der Verabschiedung 
der delegierten Verordnung (EU) 
2023/707 der Kommission1a und der 
Einführung einer neuen Gefahrenklasse 
für endokrine Disruptoren sollten diese 
Stoffe dem Recht der Union für 
Gesundheitsschutz und Sicherheit 
unterliegen. Daher ist zu prüfen, ob der 
Geltungsbereich der Richtlinie 
2004/37/EG auf endokrine Disruptoren, 
die durch die Beeinflussung des 
Hormonsystems des Menschen 
gesundheitsschädliche Wirkungen haben 
können, ausgeweitet werden sollte.
__________________
1a Delegierte Verordnung (EU) 2023/707 
der Kommission vom 19. Dezember 2022 
zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 in Bezug auf die 
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Gefahrenklassen und die Kriterien für die 
Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen 
(ABl. L 93 vom 31.3.2023, S. 7).

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15d) Um für ein umfassendes 
Schutzniveau zu sorgen, müssen die 
Auswirkungen einer kombinierten 
Belastung durch mehrere Stoffe sorgfältig 
geprüft werden. Die Arbeitnehmer sind 
am Arbeitsplatz oft verschiedensten 
Stoffen ausgesetzt, die zu erhöhten 
Gesundheitsrisiken führen und sich 
negativ auf die Gesundheit auswirken 
können. Im Falle einer Belastung durch 
eine Kombination von Stoffen, die 
dieselbe Wirkungsweise haben oder auf 
dieselbe Zielzelle oder dasselbe 
Zielgewebe einwirken, ist es erforderlich, 
die Anwendung der zulässigen 
Grenzwerte anzupassen, um der 
kombinierten Wirkung Rechnung zu 
tragen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15e) Die Weltgesundheitsorganisation 
hat die berufsbedingte Exposition von 
Feuerwehrleuten als krebserregend 
(Gruppe 1) eingestuft. Die berufliche 
Exposition von Feuerwehrleuten umfasst 
eine Vielzahl von Gefahren, die von 
Bränden und anderen Ereignissen 
ausgehen. Feuerwehrleute können 
Verbrennungsprodukten von Bränden, 
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Baustoffen, Chemikalien in 
Löschschäumen, Flammschutzmitteln 
und Dieselabgasen ausgesetzt sein. Die 
Aufnahme von Brandgasen oder anderen 
Chemikalien kann durch Inhalation und 
über die Haut sowie möglicherweise 
durch Verschlucken erfolgen. Folglich 
sollten Beschäftigte in diesem Beruf 
besser vor dieser Art der Belastung 
geschützt werden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15f) Mit Maßnahmen der Union wie dem 
europäischen Grünen Deal, der mit der 
Mitteilung der Kommission vom 
11. Dezember 2019 auf den Weg gebracht 
wurde, oder der Initiative zu kritischen 
Rohstoffen, die mit der Mitteilung der 
Kommission „Eine sichere und 
nachhaltige Versorgung mit kritischen 
Rohstoffen zur Förderung des grünen 
und des digitalen Wandels“ vom 16. März 
2023 ins Leben gerufen wurde, wird die 
nachhaltige Entwicklung vorangetrieben, 
wie zum Beispiel die Batteriebranche, die 
eine der Wirtschaftszweige von 
strategischer Bedeutung für die 
Verwirklichung der Ziele der Verordnung 
(EU) 2021/1119 ist. Dies erfordert eine 
Abstimmung zwischen ökologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Erwägungen. Durch den Beschluss von 
verbindlichen Arbeitsplatzgrenzwerten für 
Karzinogene, Mutagene und 
reproduktionstoxische Stoffe werden 
Arbeitnehmer besser vor Gefahren 
geschützt und können mit der 
größtmöglichen Sicherheit weiter in 
Wirtschaftszweigen arbeiten, in denen 
kritische Rohstoffe wie Blei produziert 
werden, wodurch die Kreislaufwirtschaft 
angekurbelt und die internationale 
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strategische Autonomie bei Rohstoffen 
erhalten und ausgebaut wird – allesamt 
Prioritäten der Union. Der Schutz der 
Arbeitnehmer vor einer Belastung durch 
gefährliche Stoffe stellt auch einen 
Beitrag zu den Zielen von Europas Plan 
gegen den Krebs dar, der in der 
Mitteilung der Kommission vom 
3. Februar 2021 vorgestellt wurde. Dies 
fördert einen gerechten, ökologischen und 
digitalen Wandel, bei dem die Gesundheit 
der Arbeitnehmer und ein hohes 
Schutzniveau mit den wirtschaftlichen 
und ökologischen Zielen der Union 
einhergehen. Aufgrund der schädlichen 
Eigenschaften von Blei und seinen 
anorganischen Verbindungen muss die 
Verlagerung von bleiverarbeitenden 
Betrieben in Drittländer mit weniger 
strengen Arbeitsschutzvorschriften 
unbedingt vermieden werden, wobei den 
Arbeitnehmern in der Union zugleich das 
höchste Schutzniveau geboten werden 
muss.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15g) Aufgrund der unvorhersehbaren 
Exposition gegenüber bestimmten Stoffen 
oder Gemischen oder aufgrund von 
Beschränkungen hinsichtlich der 
Organisation der Arbeitsabläufe sollten 
einige Berufe per se als krebserregend 
gelten. Für einige Berufe ist es schwierig, 
Vorhersagen darüber abzugeben, 
inwieweit Arbeitnehmer Stoffen oder 
Gemischen ausgesetzt sein werden, und 
entsprechende Vorkehrungen zu treffen. 
Es ist davon auszugehen, dass die 
„Karzinogen-Liste“ der 
Weltgesundheitsorganisation angesichts 
des ständig wachsenden Datenbestands 
und der Erkenntnisse aus der 
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medizinisch-wissenschaftlichen 
Forschung, wonach einige Berufe 
generell mit einem Krebsrisiko 
einhergehen, weiter ergänzt wird. Daher 
sollte die Kommission eine Definition von 
Berufen ausarbeiten, die als 
krebsrisikobehaftet gelten, um die 
Arbeitgeber bei der Ermittlung von 
Risikoberufen zu unterstützen und die 
Durchführung angemessener 
Schutzmaßnahmen und Unterweisungen 
gemäß den Richtlinien 98/24/EG und 
2004/37/EG zu erleichtern.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 h (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15h) Die Kreislaufwirtschaft und die 
Bereiche der Sammlung, Sortierung und 
Rückgewinnung von Abfällen 
verzeichnen ein rasches Wachstum, damit 
die Ziele des europäischen Grünen Deals 
erfüllt werden können, um die 
Nachhaltigkeit der europäischen 
Wirtschaft sicherzustellen und als Union 
strategisch unabhängiger zu werden. 
Diese positiven Entwicklungen werfen 
jedoch viele Fragen hinsichtlich der 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz von Arbeitnehmern dieser 
Wirtschaftsbranche auf, die aufgrund der 
Art ihrer Tätigkeit in unverhältnismäßig 
hohem Maße schädlichen Stoffen 
ausgesetzt sein dürften. Beispielsweise ist 
die Belastung durch Blei, Quecksilber 
und andere gefährliche Metallen für viele 
Arbeitnehmer in Abfallrecyclinganlagen 
bereits Realität. Um die Risiken der 
Belastung durch gefährliche Stoffe zu 
verringern und für ein hohes 
Schutzniveau zu sorgen, sind 
weitreichende Schutzmaßnahmen, eine 
angemessene Vorsorge und einwandfreie 
Arbeitsbedingungen erforderlich.
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Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15 i (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15i) In den Bereichen der Sammlung, 
Sortierung und Rückgewinnung von 
Abfällen sind informell tätige 
Arbeitnehmer tätig. Aufgrund der starken 
Gefährdung unter anderem durch 
schädliche Stoffen, bei gleichzeitig 
geringer sozialer Sicherheit befinden sich 
die meisten Arbeitnehmer in der 
informellen Wirtschaft in einer äußerst 
prekären Lage. Präventionsmaßnahmen 
in Form von Managementsystemen für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz und einer allgemeinen 
Sicherheitskultur, die auf eine Minderung 
der Risiken am Arbeitsplatz abzielen, 
erreichen häufig nicht die informelle 
Wirtschaft. Die Schutzmaßnahmen dieser 
Richtlinie sollten für alle Arbeitnehmer 
gleichermaßen gelten. Zu diesem Zweck 
ist die vollständige Durchsetzung dieser 
Richtlinie, auch im Wege von 
Arbeitsinspektionen, erforderlich, um für 
sichere Arbeitsbedingungen und -
umgebungen sowie die Gleichbehandlung 
der Arbeitnehmer in allen Sektoren zu 
sorgen.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 (neu)
Richtlinie 98/24/EG
Artikel 12 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1. In Artikel 12 wird folgender Absatz 
angefügt:
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„(2a) Die Kommission leitet bis spätestens 
31. Dezember 2029 ein Verfahren zur 
Überarbeitung des Grenzwerts der 
berufsbedingen Exposition und des 
Kurzzeitgrenzwerts für die berufsbedingte 
Exposition gegenüber Diisocyanaten ein, 
wobei sie insbesondere die Bewertung der 
REACH-Verordnung und alle 
verfügbaren einschlägigen Daten 
berücksichtigt, und legt gegebenenfalls 
unverzüglich die erforderlichen 
Änderungen der in Anhang I 
aufgeführten Stoffgruppe vor.“

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Einleitung (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Richtlinie 2004/37/EG wird wie folgt 
geändert:

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 2 – Buchstabe b

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b 
erhält folgende Fassung:

b) „Mutagen“ einen Stoff oder ein 
Gemisch, der bzw. das die in Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
genannten Kriterien für die Einstufung als 
erbgutverändernder Stoff der Kategorie 1A 
oder 1B erfüllt;

„b) „Mutagen“

i) einen Stoff oder ein Gemisch, der 
bzw. das die in Anhang I der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 genannten Kriterien 
für die Einstufung als erbgutverändernder 
Stoff der Kategorie 1A oder 1B erfüllt;
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ii) einen Stoff, ein Gemisch oder ein 
Verfahren, der bzw. das in Anhang I 
dieser Richtlinie aufgeführt ist, sowie 
einen Stoff oder ein Gemisch, der bzw. 
das durch ein in diesem Anhang 
genanntes Verfahren freigesetzt wird;“

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 2 – Buchstabe ba

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

2. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe ba 
erhält folgende Fassung:

ba) ‚reproduktionstoxischer Stoff‘ einen 
Stoff oder ein Gemisch, der bzw. das die in 
Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 festgelegten Kriterien für 
die Einstufung als reproduktionstoxischer 
Stoff der Kategorie 1A oder 1B erfüllt;

„ba) ‚reproduktionstoxischer Stoff‘

i) einen Stoff oder ein Gemisch, der 
bzw. das die in Anhang I der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 genannten Kriterien 
für die Einstufung als 
reproduktionstoxischer Stoff der 
Kategorie 1A oder 1B erfüllt;

ii) einen Stoff, ein Gemisch oder ein 
Verfahren, der bzw. das in Anhang I 
dieser Richtlinie aufgeführt ist, sowie 
einen Stoff oder ein Gemisch, der bzw. 
das durch ein in diesem Anhang 
genanntes Verfahren freigesetzt wird;“

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 2 – Buchstabe e a (neu)
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

3) In Artikel 2 Absatz 1 wird folgender 
Buchstabe angefügt:
„ea) ‚gefährliche Arzneimittel‘ oder 
‚HMP‘ Arzneimittel, die einen oder 
mehrere Stoffe enthalten, die die Kriterien 
für die Einstufung in die Gefahrenklasse 
Karzinogenität (Kategorie 1A oder 1B), 
Mutagenität (Kategorie 1A oder 1B) oder 
Reproduktionstoxizität (Kategorie 1A oder 
1B) gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 erfüllen.“

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 5 – Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

4. Artikel 5 Absatz 4 erhält folgende 
Fassung:

(4) Die Exposition darf die in Anhang III 
festgelegten Grenzwerte für Karzinogene, 
Mutagene oder reproduktionstoxische 
Stoffe nicht überschreiten.

„(4) Die Exposition darf die in Anhang III 
festgelegten Grenzwerte für Karzinogene, 
Mutagene oder reproduktionstoxische 
Stoffe nicht überschreiten. Die 
biologischen Werte dürfen die in 
Anhang IIIa festgelegten biologischen 
Grenzwerte für Karzinogene, Mutagene 
oder reproduktionstoxische Stoffe nicht 
überschreiten.“

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 5 – Absatz 4 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

5. In Artikel 5 wird folgender Absatz 
angefügt:
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„(4a) Im Falle einer Exposition 
gegenüber einer Kombination von 
Stoffen, die dieselbe Wirkungsweise 
haben oder auf dieselbe Zielzelle oder 
dasselbe Zielgewebe einwirken, ist die 
Festlegung der zulässigen Grenzwerte für 
diese Stoffe so anzupassen, dass die 
kombinierten Wirkungen gemäß den in 
Artikel 18a Absatz 7a genannten EU-
Leitlinien berücksichtigt werden.“

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 18a – Absatz 7

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

6. Artikel 18a Absatz 7 erhält folgende 
Fassung:

Spätestens bis zum 31. Dezember 2024 
schlägt die Kommission unter 
Berücksichtigung der neuesten 
Entwicklungen der wissenschaftlichen 
Kenntnisse und nach angemessener 
Konsultation der einschlägigen 
Interessenträger erforderlichenfalls einen 
Grenzwert für Cobalt und anorganische 
Cobaltverbindungen vor.

„Spätestens bis zum 31. Dezember 2023 
legt die Kommission nach Konsultation 
des ACSH und unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme des Ausschusses für 
Risikobeurteilung von 2018 sowie der 
neuesten Entwicklungen der 
wissenschaftlichen Kenntnisse 
erforderlichenfalls einen 
Gesetzgebungsvorschlag für die 
Einführung eines Grenzwerts für Cobalt 
und anorganische Cobaltverbindungen 
vor.“

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 18a – Absatz 7 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

7. In Artikel 18a wird folgender Absatz 
angefügt:
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„Spätestens zum [ein Jahr nach dem 
Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] 
erarbeitet die Kommission unter 
Berücksichtigung der neuesten 
Entwicklungen der wissenschaftlichen 
Kenntnisse und der Stellungnahme des 
mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
eingeführten Ausschusses für 
Risikobeurteilung der Europäischen 
Chemikalienagentur sowie nach 
angemessener Anhörung der 
einschlägigen Interessenträger Leitlinien 
der EU dazu, wie die Festlegung der in 
Artikel 5 Absatz 4a genannten Grenzwerte 
im Falle einer Exposition gegenüber einer 
Kombination von Stoffen anzupassen ist. 
Diese Leitlinien werden auf der Website 
der Europäischen Agentur für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
(EU-OSHA) veröffentlicht und in allen 
Mitgliedstaaten von den zuständigen 
Behörden verbreitet.“

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 18a – Nummer 7 b (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

8. In Artikel 18a wird folgender Absatz 
angefügt:
„Spätestens zum [zwölf Monate nach dem 
Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] 
überprüft die Kommission die Umsetzung 
dieser Richtlinie. Im Zuge dieser 
Überprüfung erwägt sie, ob weitere 
Änderungen an dieser Richtlinie sinnvoll 
sind und ob die Aufnahme endokriner 
Disruptoren in den Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie realisierbar ist, und legt 
dem Europäischen Parlament und dem 
Rat gegebenenfalls einen 
Gesetzgebungsvorschlag vor.“
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Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 9 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 18a – Absatz 7 c (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

9. In Artikel 18a wird folgender Absatz 
angefügt:
„Spätestens zum [fünf Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] 
und danach alle fünf Jahre überprüft die 
Kommission die in den Anhängen III bzw. 
IIIa festgelegten Grenzwerte 
berufsbedingter Exposition und 
biologischen Grenzwerte, einschließlich 
des Grenzwerts für die vergangene 
Exposition und des Richtwerts für 
Arbeitnehmerinnen im gebärfähigen 
Alter, unter Berücksichtigung der 
negativen Auswirkungen auf die 
Reproduktionsfähigkeit von 
Arbeitnehmerinnen im gebärfähigen Alter 
sowie auf die fötale Entwicklung, um ein 
einheitliches Schutzniveau für alle 
Arbeitnehmer – unabhängig von ihrem 
Geschlecht – sicherzustellen, sowie unter 
Berücksichtigung aktueller 
wissenschaftlicher Daten und der 
Einstufung von Blei als 
reproduktionstoxischen Stoff ohne 
Schwellenwert.“

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 10 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 18a – Absatz 7 d (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

10. In Artikel 18a wird folgender Absatz 
angefügt:
„Spätestens zum [zwölf Monate nach dem 
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Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] 
erarbeitet die Kommission nach 
Anhörung des Beratenden Ausschusses 
für Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz (ACSH) eine Definition von 
‚krebsrisikobehafteten Berufen‘ und 
prüft, ob es angemessen ist, solche Berufe 
in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie aufzunehmen.“

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 11 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 18a – Absatz 7 e (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

11. In Artikel 18a wird folgender Absatz 
angefügt:
„Spätestens zum [zwölf Monate nach dem 
Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] 
erarbeitet die Kommission nach 
Anhörung des ACSH Leitlinien 
hinsichtlich vergangener berufsbedingter 
Exposition gegenüber Blei, um den 
Schutz von Arbeitnehmern, deren 
Blutbleiwerte über dem biologischen 
Grenzwert liegen, zu erhöhen und ihre 
Exposition zu verringern und um 
Arbeitnehmerinnen im gebärfähigen Alter 
besser zu schützen. Diese Leitlinien 
werden auf der Website der Europäischen 
Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-
OSHA) veröffentlicht und in allen 
Mitgliedstaaten von den zuständigen 
Behörden verbreitet.“

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 12 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 18a – Absatz 7 f (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

12. In Artikel 18a wird folgender Absatz 
angefügt:
„Spätestens zum [ein Jahr nach dem 
Inkrafttreten dieser Richtlinie] 
überarbeitet die Kommission nach 
Anhörung des ACSH und unter 
Berücksichtigung der geltenden 
Empfehlungen einschlägiger Stellen und 
Interessenträger sowie der 
Weltgesundheitsorganisation in Bezug 
auf als prioritär eingestufte Karzinogene, 
Mutagene und reproduktionstoxische 
Stoffe, für die Expositionsgrenzwerte 
erforderlich sind, ihren Aktionsplan, um 
Grenzwerte berufsbedingter Exposition 
für Stoffe, Stoffgruppen oder bei 
Verfahren erzeugte Stoffe festzulegen, die 
über die in dieser Richtlinie genannten 
Stoffe hinausgehen. Hierzu zählen 
insbesondere Lithium und 
Lithiumverbindungen, Methylhydrazin, 
1,3-Propansulton, Schweißdämpfe und 
Lederstaub. Spätestens zum [zwei Jahre 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie] 
legt die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat unter 
Berücksichtigung dieses überarbeiteten 
Aktionsplans, mit dem Grenzwerte für 
zusätzliche Stoffe, Stoffgruppen oder bei 
Verfahren erzeugte Stoffe eingeführt 
werden sollen, sowie der neuesten 
Entwicklungen der wissenschaftlichen 
Kenntnisse und nach Anhörung des 
ACSH gegebenenfalls einen 
Gesetzgebungsvorschlag vor.“

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 13 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 18a – Absatz 7 g (neu)
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

13. In Artikel 18a wird folgender Absatz 
angefügt:
„Spätestens zum [zwölf Monate nach dem 
Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] 
prüft die Kommission in Absprache mit 
den Sozialpartnern gezielte und begrenzte 
Ausnahmen für Arbeitstätigkeiten mit 
Bezug zu Kultur und kulturellem Erbe 
von den geltenden Grenzwerten 
berufsbedingter Exposition und 
biologischen Grenzwerten und ergreift 
entsprechende Maßnahmen.“

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 14 (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Artikel 18a – Absatz 7 h (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

14. In Artikel 18a wird folgender Absatz 
angefügt:
„Spätestens zum 1. Januar 2028 prüft die 
Kommission unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme des Ausschusses für 
Risikobeurteilung von 2018 sowie der 
neuesten Entwicklungen der 
wissenschaftlichen Kenntnisse die 
Durchführbarkeit einer weiteren Senkung 
des Grenzwerts für Benzol und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gegebenenfalls bis zum 1. Januar 2030 
die erforderlichen legislativen 
Änderungen an dieser Richtlinie vor.“

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anhänge III und IIIa der 
Richtlinie 2004/37/EG werden gemäß 
Anhang II der vorliegenden Richtlinie 
geändert.

Die Anhänge I, III und IIIa der 
Richtlinie 2004/37/EG werden gemäß 
Anhang II der vorliegenden Richtlinie 
geändert.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I
Richtlinie 98/24/EG
Anhang I

Vorschlag der Kommission

Anhang I der Richtlinie 98/24/EG erhält folgende Fassung:
ANHANG I

VERZEICHNIS VERBINDLICHER ARBEITSPLATZGRENZWERTE

Grenzwerte

8 Stunden (3) Kurzzeit (4) Bezeichnung 
des 

Arbeitsstoffs

EG-Nr. 
(1)

CAS-
Nr. (2) µg/m3

(5) 

ppm 
(6) 

f/ml 
(7)

µg/m3 ppm
 Hinweis

Übergangsmaßna
hmen

Diisocyanate 6 12 Haut (8) 
Sensibilisieru
ng der Haut 
und der 
Atemwege (9) 

Der Grenzwert 
von 10 µg/m³ 
bezogen auf einen 
Referenzzeitraum 
von 8 Stunden 
und ein 
Grenzwert für die 
Kurzzeitexpositio
n von 20 µg/m³ 
gelten bis zum 
31. Dezember 
2028.
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(1) Die EG-Nummer, d. h. die Einecs-, ELINCS- oder NLP-Nummer, ist die offizielle 
Nummer des Stoffes in der Europäischen Union, wie in Anhang VI Teil 1 Abschnitt 1.1.1.2 
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 definiert.

(2) CAS-Nr.: Nummer des ‚Chemical Abstracts Service‘.

(3) Gemessen oder berechnet in Bezug auf einen Referenzzeitraum von 8 Stunden, zeitlich 
gewichtetes Mittel (TWA).
(4) Grenzwert für Kurzzeitexposition (STEL). Expositionsgrenzwert, der nicht 
überschritten werden sollte und der – sofern nicht anders angegeben – auf einen Zeitraum von 
15 Minuten bezogen ist.
(5) µg/m3 = Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.
(6) ppm = Volumenteile pro Million in Luft (ml/m3).
(7) f/ml = Fasern pro Milliliter.
(8) Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut führen.
(9) Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen.“

Geänderter Text

Anhang I der Richtlinie 98/24/EG erhält folgende Fassung:

ANHANG I
VERZEICHNIS VERBINDLICHER ARBEITSPLATZGRENZWERTE

Grenzwerte

8 Stunden (3) Kurzzeit (4) Bezeichnung 
des 

Arbeitsstoffs

EG-
Nr. (1)

CAS-
Nr. (2) µg 

NCO/m³
(5) 

pp
m 
(6) 

f/ml 
(7)

µg 
NCO/

m³ 

ppm  Hinweis
Übergangsmaßnahm

en

Diisocyanate 6 12 Haut (8) 
Sensibilisieru
ng der Haut 
und der 
Atemwege 
(9) 

Der Grenzwert von 
10 µg NCO/m³ 
bezogen auf einen 
Referenzzeitraum 
von 8 Stunden und 
ein Grenzwert für 
die 
Kurzzeitexposition 
von 20 µg NCO/m³ 
gelten bis zum 
31. Dezember 2028.

(1) Die EG-Nummer, d. h. die Einecs-, ELINCS- oder NLP-Nummer, ist die offizielle 
Nummer des Stoffes in der Europäischen Union, wie in Anhang VI Teil 1 Abschnitt 1.1.1.2 
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 definiert.
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(2) CAS-Nr.: Nummer des ‚Chemical Abstracts Service‘.

(3) Gemessen oder berechnet in Bezug auf einen Referenzzeitraum von 8 Stunden, zeitlich 
gewichtetes Mittel (TWA).
(4) Grenzwert für Kurzzeitexposition (STEL). Expositionsgrenzwert, der nicht 
überschritten werden sollte und der – sofern nicht anders angegeben – auf einen Zeitraum von 
15 Minuten bezogen ist.
(5) Gemessen als µg NCO/m3 = Mikrogramm NCO/Isocyanatgruppe aus Diisocyanat pro 
Kubikmeter Luft.
(6) ppm = Volumenteile pro Million in Luft (ml/m3).
(7) f/ml = Fasern pro Milliliter.
(8) Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut führen.
(9) Der Stoff kann zu einer Sensibilisierung der Haut und der Atemwege führen.“

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anhänge III und IIIa der 
Richtlinie 2004/37/EG werden wie folgt 
geändert:

Die Anhänge I, III und IIIa der 
Richtlinie 2004/37/EG werden wie folgt 
geändert:

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Nummer -1 a (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Anhang I – Titel

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

-1. In Anhang I wird die Überschrift 
wie folgt geändert:

Liste von Stoffen, Gemische und 
Verfahren

„Liste von Stoffen, Gemische und 
Verfahren

(Artikel 2 Buchstabe a Ziffer iii) (Artikel 2 Buchstabe a Ziffer ii, Artikel 2 
Buchstabe b Ziffer ii, Artikel 2 
Buchstabe ba Ziffer ii)“

Änderungsantrag 45
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Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Nummer -1 a (neu)
Richtlinie 2004/37/EG
Anhang I – Nummer 8 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

-1a. In Anhang I wird folgende Nummer 
angefügt:
„8a. Arbeiten, bei denen die betreffenden 
Arbeitnehmer gefährlichen Arzneimitteln 
ausgesetzt sind.“

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Nummer 1
Richtlinie 2004/37/EG
Anhang III – Buchstabe A – Eintrag 31

Vorschlag der Kommission

1. In Anhang III Buchstabe A erhält der Eintrag zu anorganischem Blei und seinen 
Verbindungen folgende Fassung:

Grenzwerte

8 Stunden (3) Kurzzeit (4)Bezeichnung des 
Arbeitsstoffs

EG-Nr. 
(1) 

CAS-
Nr. (2) 

mg/m3 

(5) 
ppm 
(6) 

f/ml 
(7)

mg/m3 ppm f/ml
Hinweis Übergangsm

aßnahmen

Anorganisches 
Blei und seine 
Verbindungen

0,03

(1) Die EG-Nummer, d. h. die Einecs-, ELINCS- oder NLP-Nummer, ist die offizielle Nummer 
des Stoffes in der Europäischen Union, wie in Anhang VI Teil 1 Abschnitt 1.1.1.2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 definiert.
(2) CAS-Nr.: Nummer des „Chemical Abstracts Service“.
(3) Gemessen oder berechnet in Bezug auf einen Referenzzeitraum von 8 Stunden, zeitlich 
gewichtetes Mittel (TWA).
(4) Grenzwert für Kurzzeitexposition (STEL). Expositionsgrenzwert, der nicht überschritten 
werden sollte und der – sofern nicht anders angegeben – auf einen Zeitraum von 15 Minuten 
bezogen ist.
(5) mg/m3 = Milligramm pro Kubikmeter Luft bei 20 °C und 101,3 kPa (760 mm 
Quecksilbersäule).
(6) ppm = Volumenteile pro Million in Luft (ml/m3).
(7) f/ml = Fasern pro Milliliter.“



PE756.831/ 34

DE

Geänderter Text

1. In Anhang III Buchstabe A erhält der Eintrag zu anorganischem Blei und seinen 
Verbindungen folgende Fassung:

 Grenzwerte

8 Stunden (3) Kurzzeit (4)Bezeichnung des 
Arbeitsstoffs

EG-Nr. 
(1) 

CAS-
Nr. (2) 

mg/m3 

(5) 
ppm 
(6) 

f/ml 
(7)

mg/m3 ppm f/ml
 Hinweis Übergangsm

aßnahmen

Anorganisches 
Blei und seine 
Verbindungen

0,03 Reproduk
tionstoxis
cher Stoff 
ohne 
Schwellen
wert

(1) Die EG-Nummer, d. h. die Einecs-, ELINCS- oder NLP-Nummer, ist die offizielle Nummer 
des Stoffes in der Europäischen Union, wie in Anhang VI Teil 1 Abschnitt 1.1.1.2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 definiert.
(2) CAS-Nr.: Nummer des „Chemical Abstracts Service“.
(3) Gemessen oder berechnet in Bezug auf einen Referenzzeitraum von 8 Stunden, zeitlich 
gewichtetes Mittel (TWA).
(4) Grenzwert für Kurzzeitexposition (STEL). Expositionsgrenzwert, der nicht überschritten 
werden sollte und der – sofern nicht anders angegeben – auf einen Zeitraum von 15 Minuten 
bezogen ist.
(5) mg/m3 = Milligramm pro Kubikmeter Luft bei 20 °C und 101,3 kPa (760 mm 
Quecksilbersäule).
(6) ppm = Volumenteile pro Million in Luft (ml/m3).
(7) f/ml = Fasern pro Milliliter.“

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang II – Nummer 2
Richtlinie 2004/37/EG
Anhang IIIa

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Anhang IIIa erhält folgende Fassung: 2. Anhang IIIa erhält folgende Fassung:

„ANHANG IIIa (Artikel 16 Absatz 4) „ANHANG IIIa (Artikel 16 Absatz 4)

BIOLOGISCHE GRENZWERTE UND 
GESUNDHEITSÜBERWACHUNGSMA
ẞNAHMEN

BIOLOGISCHE GRENZWERTE UND 
GESUNDHEITSÜBERWACHUNGSMA
ẞNAHMEN

(Artikel 16 Absatz 4) (Artikel 16 Absatz 4)
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Blei und seine ionischen Verbindungen Blei und seine anorganischen 
Verbindungen

Die biologische Überwachung umfasst die 
Messung des Blutbleispiegels (PbB) durch 
Absorptionsspektroskopie oder ein 
gleichwertiges Verfahren. Der 
entsprechende biologische Grenzwert 
beträgt:

Die biologische Überwachung umfasst die 
Messung des Blutbleispiegels (PbB) durch 
Absorptionsspektroskopie oder ein 
gleichwertiges Verfahren. Der 
entsprechende biologische Grenzwert 
beträgt:

15 μg Pb/100 ml Blut.(1) 15 μg Pb/100 ml Blut.(1)

Geht aus den Ergebnissen der 
medizinischen Überwachung hervor, dass 
der Blutbleispiegel eines Arbeitnehmers 
über 30 μg Pb/100 ml Blut liegt, stellen 
der Arbeitgeber und die für die 
Gesundheitsüberwachung dieses 
Arbeitnehmers zuständige Behörde 
sicher, dass der betreffende Arbeitnehmer 
gemäß den nach Artikel 18a entwickelten 
Leitlinien nicht mehr Blei ausgesetzt wird.
Geht aus den Ergebnissen der 
medizinischen Überwachung hervor, dass 
der Blutbleispiegel eines Arbeitnehmers 
zwischen 15 und 30 μg Pb/100 ml Blut 
liegt und einen Abwärtstrend in Richtung 
des geltenden Grenzwerts aufweist, so 
kann der betreffende Arbeitnehmer 
weiterhin Aufgaben nachgehen, die mit 
einer Exposition gegenüber Blei 
verbunden sind.
Es sind spezifische Maßnahmen in Bezug 
auf das Risikomanagement zu ergreifen, 
einschließlich einer spezifischen, 
regelmäßigen Gesundheitsüberwachung, 
hoher Standards bei der persönlichen 
Schutzausrüstung und regelmäßiger 
Untersuchungen des Blutbleispiegels. 
Gemäß den allgemeinen Anforderungen 
der Richtlinie 2004/37/EG müssen 
Arbeitgeber, soweit technisch machbar, 
für die Substitution der Stoffe sorgen, 
geschlossene Systeme verwenden bzw. die 
Exposition auf das geringste technisch 
mögliche Niveau verringern.

Eine medizinische Überwachung wird bei 
einer Exposition gegenüber einer 
Konzentration von mehr als 0,015 mg/m3 
Blei in der Luft, berechnet als zeitlich 

Eine medizinische Überwachung wird 
regelmäßig bei allen Arbeitnehmern 
durchgeführt, die Blei und seinen 
anorganischen Verbindungen ausgesetzt 
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gewichteter Mittelwert bezogen auf 
40 Stunden pro Woche, oder bei einer 
Höhe des gemessenen individuellen 
Blutbleispiegels der Arbeitnehmer von 
mehr als 9 μg Pb/100 ml Blut 
durchgeführt.

sind.

________________________ _____________________________

(1) Es wird empfohlen, dass der 
Blutbleispiegel bei Frauen im gebärfähigen 
Alter die Referenzwerte der 
Allgemeinbevölkerung, die nicht 
berufsbedingt Blei ausgesetzt ist, im 
jeweiligen EU-Mitgliedstaat nicht 
überschreitet. Liegen keine nationalen 
Referenzwerte vor, wird empfohlen, dass 
der Blutbleispiegel bei Frauen im 
gebärfähigen Alter den biologischen 
Leitwert von 4,5 µg/100 ml nicht 
überschreitet.“

(1) Es wird empfohlen, dass der 
Blutbleispiegel bei Frauen im gebärfähigen 
Alter die Referenzwerte der 
Allgemeinbevölkerung, die nicht 
berufsbedingt Blei ausgesetzt ist, im 
jeweiligen EU-Mitgliedstaat nicht 
überschreitet. Liegen keine nationalen 
Referenzwerte vor, wird empfohlen, dass 
der Blutbleispiegel bei Frauen im 
gebärfähigen Alter den biologischen 
Leitwert von 4,5 µg/100 ml nicht 
überschreitet. Aufgrund des 
kontinuierlichen Rückgangs der 
Bleibelastung in der Umwelt sollte dieser 
Wert alle fünf Jahre überprüft werden.“


